
Reglement des Dirtparkes Tuttlingen

Der BMX / MTB Dirtpark ist Vereinsanlage des SV Tuttlingen. Öffnungszeiten für Nichtmitglieder 
sind auf der Homepage des Schneeschuhvereines zu erfahren. Wenn die Anlage ausserhalb 
dieser Zeiten genutzt werden möchte muss eine Anmeldung erfolgen. Minderjährige dürfen nur 
mit einem von Ihren Eltern unterschriebenen Formular fahren! (  Verzichtserklärung als Pdf auf der 
Homepage des Schneeschuhvereines downloadbar ) 

Das Tragen von einem Helm ist Pflicht! Das Tragen von Knie- und Ellbogenschonern wird dringend 
empfohlen und kann auch von den Abteilungsleitern gefordert werden!

Es darf nur mit geeigneten BMX und MTB‘s gefahren werden! Im Zweifelsfall entscheiden die Ab-
teilungsleiter und/ -oder die jeweils Verantwortlichen!

Jegliche Änderungen an der Anlage sind verboten und dürfen nur nach Absprache mit den Abtei-
lungsleitern erfolgen!

Jeder Besucher verpflichtet sich die Anlage pfleglich zu behandeln und seinen Müll wieder mitzu-
nehmen. Den Anweisungen des Abteilungsleiters bzw. seiner Vertreter ist Folge zu leisten!

Voraussetzung für die Benutzung der Anlage ist eine Einweisung/ Prüfung! Bei Minderjährigen 
hat mind. ein Elternteil bei der Einweisung dabei zu sein. Ist das Mitglied nicht in Lage oder wider-
spricht in irgendeiner Form den Anweisungen kann ihm das Fahren auf der Anlage untersagt 
werden!

Jedes Mitglied verpflichtet sich bei anfallenden Renovierungsarbeiten und durch Witterung aufge-
tretenden Schäden an der Anlage zu helfen.

Mitglieder haben in der Saison die Möglichkeit, die Anlage so oft zu nutzen, wie sich ein Verant-
wortlicher findet, der den Schlüsseldienst übernimmt. Findet sich kein Verantwortlicher darf die 
Anlage auch nicht genutzt werden!

Für das Trainieren von Nichtmitgliedern gibt es feste Öffnungszeiten. Erwachsene über 18 Jahre 
müssen einmalig ein Formular/ Verzichtserklärung unterschreiben und bestätigen, das sie eine 
Einweisung erhalten haben, auf eigene Gefahr handeln und somit wissen wie man sich zu verhal-
ten hat und wo man fahren darf.

Unter 18Jahre alte Nichtmitglieder, die die Anlage nutzen möchten, benötigten ein von Ihren Eltern 
unterschriebenes Formular/ Verzichtserklärung, in dem die Eltern erlauben die Anlage zu nutzen.

Öffnungzeiten für Nichtmitglieder sind auf der Homepage des SV Tuttlingen abrufbar unter:
		  http://www.schneeschuhverein-tuttlingen.de

Ebenfalls informiert die Vereinshomepage über die Kosten der Vereinsmitgliedschaft.

Preise für Nichtmitglieder:
bis 14 Jahre 3,00 €
ab  14 Jahre 5,00 € 


